
 

  

S 5 RJ 452/02 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 6
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 452/02 A
Datum 04.12.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 7/03
Datum 20.05.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 4.
Dezember 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch des KlÃ¤gers auf eine Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit, hilfsweise â�� ab 01.01.2001 â�� auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung.

Der KlÃ¤ger, der am 1949 geboren und StaatsangehÃ¶riger der Republik Kroatien
hat, war in der Bundesrepublik Deutschland vom 17.04.1970 bis 13.10.1978
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt (mÃ¶glicherweise mit einer Unterbrechung vom
15.09. bis 31.12.1972). In seiner Heimat weist er eine ununterbrochene
Pflichtbeitragszeit vom 07.11.1978 bis 28.08.1999 auf. Seit 01.10.2000 erhÃ¤lt er
vom kroatischen RentenversicherungstrÃ¤ger eine Invalidenrente.

Zu seinem Berufsleben gibt der KlÃ¤ger an, er habe keine Berufsausbildung
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durchlaufen und sei in Deutschland in der Baubranche und â�� zuletzt â�� im Eisen-
und SanitÃ¤rgroÃ�handel als Hilfsarbeiter beschÃ¤ftigt gewesen. Eine Anlernzeit
habe er dafÃ¼r nicht zurÃ¼ckgelegt.

Mit Bescheid vom 22.11.2001 und Widerspruchsbescheid vom 06.03. 2002 lehnte
die Beklagte den am 29.01.2001 gestellten Antrag des KlÃ¤gers auf Zahlung von
Rente wegen Erwerbs- bzw. BerufsunfÃ¤higkeit bzw. auf Zahlung von Rente wegen
Erwerbsminderung ab. Gesundheitszustand und berufliches LeistungsvermÃ¶gen
entnahm die Beklagte einem in Zagreb erstatteten Rentengutachten vom
19.07.2001 und weiteren medizinischen Unterlagen aus der Heimat des KlÃ¤gers.

Mit der am 25.03.2002 zum Sozialgericht Landshut (SG) erhobenen Klage verfolgte
der KlÃ¤ger seinen Rentenanspruch weiter. Nachdem ihm in Kroatien Invalidenrente
zuerkannt worden sei, mÃ¼sse dieser Anspruch auch in Deutschland anerkannt
werden. Seine ErwerbsfÃ¤higkeit sei durch GesundheitsstÃ¶rungen auf
orthopÃ¤dischem Fachgebiet (WirbelsÃ¤ulenbruch, VerschleiÃ�erscheinungen der
WirbelsÃ¤ule), auf nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet (Polyneuro- pathie) und
internistischem Fachgebiet (Bluthochdruck) aufgehoben. Er fÃ¼gte einen
neurologischen Befund vom 27.11.1996 und einen internistischen Befund vom
14.02.2001, die beide aus einem Krankenhaus in Z. stammen, bei.

Das SG zog die Rentenakten der Beklagten bei und erholte von dem Facharzt fÃ¼r
Allgemeinmedizin Dr.Z. Ã¼ber Gesundheitszustand und berufliches
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ein medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten
nach persÃ¶nlicher Untersuchung des KlÃ¤gers (Gutachten vom 28.08.2002).

Dr.Z. stellte beim KlÃ¤ger folgende GesundheitsstÃ¶rungen fest:

1. WirbelsÃ¤ulensyndrom bei AbnÃ¼tzungserscheinungen ohne neu- rologische
Ausfallserscheinungen, Zustand nach Bruch des 4. LendenwirbelkÃ¶rpers.

2. Bluthochdruck ohne RÃ¼ckwirkungen auf das Herz-Kreislauf- system.

3. Polyneuropathie.

Der KlÃ¤ger kÃ¶nne unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses,
insbesondere ohne unÃ¼bliche Pausen, bis mittelschwere Arbeiten noch
vollschichtig verrichten, wobei schweres Heben oder Tragen sowie Arbeiten in
gebÃ¼ckter Haltung oder in Zwangshaltungen zu vermeiden seien. Seine
UmstellungsfÃ¤higkeit auf eine neue BerufstÃ¤tigkeit sei nicht beeintrÃ¤chtigt. Zur
Beurteilung der LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers seien keine weiteren Gutachten
erforderlich.

Mit Gerichtsbescheid vom 04.12.2002 wies das SG die Klage ab. Der KlÃ¤ger habe
keinen Anspruch auf Rente, da er nicht wenigstens berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§
43 Abs. 2 SGB VI in der bis 31.12.2000 geltenden alten Fassung (a.F.) sei. Er
kÃ¶nne nÃ¤mlich nach dem Ergebnis der durchgefÃ¼hrten medizinischen
Ermittlungen ohne rechtserhebliche qualitative EinschrÃ¤nkungen noch
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vollschichtig arbeiten. Dass ihm seine zuletzt in Deutschland ausgeÃ¼bte
BerufstÃ¤tigkeit nicht mehr zugemutet werden kÃ¶nne, sei ohne rechtliche
Auswirkung, da er nach dem festgestellten Berufsbild als ungelernter Arbeiter zu
beurteilen und somit auf alle BerufstÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes
verweisbar sei. Erst recht sei der KlÃ¤ger nicht erwerbsunfÃ¤hig im Sinne der noch
strengeren Vorschrift des bis 31.12.2000 geltenden Â§ 44 Abs.2 SGB VI. Es bestehe
unter diesen UmstÃ¤nden auch kein Anspruch auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung gemÃ¤Ã� den ab 01.01.2001 geltenden Â§Â§ 240, 43 SGB VI.

Am 07.01.2003 ging die Berufung des KlÃ¤gers gegen diesen ihm am 19.12.2002 in
seiner Heimat zugestellten Gerichtsbescheid beim Bayer. Landessozialgericht ein.
Zur BegrÃ¼ndung trug er im Wesentlichen vor, als unausgebildeter Arbeiter gebe
es fÃ¼r ihn ausschlieÃ�lich Arbeitsstellen, bei denen schwere Arbeit mit Heben und
Tragen von Lasten sowie mit BÃ¼cken und Zwangshaltungen geleistet werden
mÃ¼ssten. Im Ã�brigen habe der medizinische SachverstÃ¤ndige des Erstgerichts
seine Beschwerden nicht hinreichend gewÃ¼rdigt.

Der in der mÃ¼ndlichen Verhandlung nicht anwesende und auch nicht vertretene
KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 04.12. 2002 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 22.11.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 06.03.2002 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm aufgrund seines
Antrags vom 29.01.2001 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen
BerufsunfÃ¤higkeit, hilfsweise â�� ab 01.01. 2001 â�� eine Rente wegen
Erwerbsminderung zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im einzelnen und zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestands wird im Ã¼brigen auf den Inhalt der beigezogenen Akten und der Akte
des Bayer. Landessozialgerichts sowie auf den Inhalt der vorbereitenden
SchriftsÃ¤tze Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des SG Landshut
vom 04.12.2002 ist nicht zu beanstanden, weil der KlÃ¤ger gegen die Beklagte
keinen Anspruch auf Rente wegen Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit und auch
keinen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung hat. Der Senat folgt
diesbezÃ¼glich in vollem Umfang den GrÃ¼nden des angefochtenen Urteils und
sieht daher gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG von einer weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde ab. ErgÃ¤nzend ist lediglich auszufÃ¼hren:

Ob dem KlÃ¤ger ein gesundheitlich zumutbarer Arbeitsplatz auf dem dafÃ¼r allein
maÃ�geblichen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland tatsÃ¤chlich vermittelt
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werden kÃ¶nnte, ist rechtlich unerheblich, da bei vollschichtig einsatzfÃ¤higen
Versicherten der Arbeitsmarkt als offen anzusehen ist und das Risiko der
Arbeitsvermittlung von der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und nicht von der
gesetzlichen Rentenversicherung zu tragen ist.

Dass der KlÃ¤ger nach dem Recht seines Herkunftslandes Anspruch auf
Invalidenrente hat, fÃ¼hrt nicht zwingend dazu, dass er auch in der Bundesrepublik
Deutschland Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit bzw. Rente wegen
Erwerbsminderung beanspruchen kÃ¶nnte. Der Anspruch auf eine deutsche Rente
wegen Erwerbs- oder BerufsunfÃ¤higkeit bzw. Erwerbsminderung ist nÃ¤mlich
unabhÃ¤ngig davon allein nach den deutschen Rechtsvorschriften und
entsprechend den hiesigen sozialmedizinischen GrundsÃ¤tzen festzustellen. Etwas
anderes ergibt sich auch nicht aus dem zwischenstaatlichen
Sozialversicherungsabkommen.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des SG Landshut vom
04.12.2002 war somit zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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